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An dieser Stelle werden U, A, Nf/ragen die Redaktion erledigt, die
allgemeınes Interesse beanspruchen können; s1e sınd durch eın ern-

hen ( gekennzeichnet.
(„Neue Perikopen.“ Beriechtigung.) An die edaktion ist

On Sekretariate ST Fmınenz des Hochwürdigsten Herrn Kar-
iliınals Faulhaber olgende Zuschrift gelangt:

Schriftleiter! Im ersten eft desHochwürdiger Herr
S6 Jahrganges, 1933; bringen Sö1e VO  — Seıte KD einen Artıkel

Kaplan Lehner, Karvınna, „Neue Perikopen‘. Im Auftrag
des Herrn Kardıinals estatie ich MIr Ihnen miıtzuteıilen, daß
für das qauf Seıte U1 unter Nr Gesagte jeglıche Verantwortung
ablehnen muß. Es kann sich also mıt den VO Verfasser des
TLKels gezosgehen Schlußfolgerungen n]ıemand auf Eminenz be-
rufen. Dadurch, daß Herr ardına für seline DIOzese eine al
druckliche Firklärung abgegeben hat, ist och offensicht-
ıch ZU Ausdruck gebracht, daß der einzelne Geistliiche die Er-
laubnıs nıcht präsumıeren kann, och viel weniıger in einer hıtur-
ischen rage siıch selbst dispensieren diıe Berechtigung hat
Diese Nummer des TLUKels ıst sehr geeignet, Verwırrung All-
zustiften.

Mıt vorzuüglıcher Hochschätzung Ekuer ochwürden eETSE-
henster (geZ.) Dr Weil  anner

(Anzeige schlechter Bucher.) Der Priıester AÄnx10sus lest
an. 1397 des kirchlichen Kechtsbuches Da indet C daß
Pflicht er Gläubigen, hbesonders der kKI  er sel, schlechte
Bücher beıiım Ordinarıus, EeZW Apostolischen tuhle ZU Anzeige
Z bringen. Vor kurzem wurde 1ıhm VOIN einer Buc  andlung 1ın
uch zugeschickt, das ihm gefährlich erscheınt. Nun rag
sich, ob 1mM GewIlissen verpilichtet sel, eıne Anzeıge erstat-
ten, damit dieses uUuC. VOR der Kırche verboten werde Der
Wortlaut des Kanons scheınt für eine Pflicht ZU sprechen. Doch
1im weıteren erlau sagt derselbe Kanon. daß aus einem he-
sonderen Tıtel diese Pflicht den Apostolischen Delegaten und den
Ordinarıen obliege. Nun kann die Kirche heutzutage all die
Bücher, die eın erbo verdienen wuürden, der großen
Überfülle kaum ausdruüucklich verbieten. Deshalb hat S1e ja auch
allgememıne Kegeln (vgl can 1399 aufgestellt, nach denen Bu-
cher mıt bestimmtem nhalt auch ohne Aufnahme in den Index
der verhbotenen Bucher verboten sind Dann ist das Erscheinen
eines Buches heutzutage keine eheıme ac. Das Börsenbla
für den Buchhandel kundet das Erscheinen und erleger und
Sortimenter SOTSCNH für die Verbreitung. Derart können auch dıe
4US einem spezieilen Tıtel Verpflichteten [0381 dem Erscheinen
des Buches Kenntnis erhalten. ÄNnx10SsSus mMas sich also beru-


